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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Naturschutz

Le Conseil fédéral a mis en consultation un projet d’arrêté fédéral portant approbation
de la Convention du Conseil de l’Europe relative au paysage (Convention européenne
du paysage). Concevant la préservation du paysage non seulement sous l’angle de la
protection des valeurs écologiques et culturelles, mais également du point de vue des
besoins de la population, en termes économiques comme de bien être, la convention
privilégie une approche globale identique à celle entérinée par le Conseil fédéral dans
la conception « Paysage suisse », qui lui sert de principe directeur dans sa politique de
protection de la nature et du paysage. En ce sens, la ratification de la convention
n’implique aucune adaptation législative, ni ressources financières supplémentaires. 1

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 12.10.2010
NICOLAS FREYMOND

Der Bundesrat publizierte im 2011 die Vernehmlassungsergebnisse zur Ratifizierung der
Europäischen Landschaftskonvention. In diesem ersten völkerrechtlichen
Übereinkommen seiner Art verpflichten sich die Vertragspartner zum Schutz, zur
Planung, sowie zur nachhaltigen Pflege und Entwicklung der Landschaften. Die 2004 in
Kraft getretene Konvention wurde bereits von 34 der aktuell 47 Mitgliedstaaten des
Europarates ratifiziert; vier weitere Staaten, darunter die Schweiz, haben das
Übereinkommen unterzeichnet, jedoch noch nicht ratifiziert. Eine Ratifizierung der
Konvention hätte für die Schweiz einen vorwiegend programmatischen Charakter und
würde zur Unterstützung der entsprechenden kantonalen und eidgenössischen
Politiken dienen; sie würde hingegen weder rechtliche noch instrumentelle
Anpassungen nach sich ziehen. Die Vernehmlassungsergebnisse fielen
grossmehrheitlich positiv aus. Mit Ausnahme des Kantons Appenzell Innerrhoden
befürworteten alle Kantone die Ratifizierung der Konvention, wobei als wichtigster
Grund das Subsidiaritätsprinzip angebracht wurde. Die SP, CSP, CVP und die Grünen
begrüssten das Vorhaben der Regierung ebenfalls, da es in Einklang mit dem bisherigen
Engagement der Schweiz stehe und diesem sogar noch Nachdruck verleihe. Abgelehnt
wurde die Ratifizierung von der FDP und der SVP. Beide Parteien sahen in der
Konvention keinen Zusatzgewinn, da das Abkommen durch die geltenden
eidgenössischen Regelungen bereits erfüllt sei. Im Gegenteil würde eine Übereinkunft
den Handlungsspielraum der Schweiz möglicherweise sogar einengen. Ebenfalls keinen
Zusatznutzen sahen verschiedene Wirtschaftsverbände, die Befürchtungen zu
zusätzlichen raumplanerischen Auflagen anmeldeten. Economiesuisse und
hotelleriesuisse waren dem Anliegen gegenüber hingegen freundlich gestimmt. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.01.2011
MARLÈNE GERBER

In seiner im Vorjahr publizierten Botschaft empfahl der Bundesrat dem Parlament die
Ratifizierung der Europäischen Landschaftskonvention, dem ersten völkerrechtlichen
Instrument seiner Art. Ziel der Konvention ist die Förderung des Bewusstseins zum
nachhaltigen Umgang mit der Ressource Landschaft. Dabei will die Konvention die
überstaatliche Kooperation bei grenzüberschreitenden Landschaften verstärken sowie
jüngere europäische Staaten in ihren Bestrebungen unterstützen, der Umweltpolitik
mehr Gewicht beizumessen. Während der Ständerat Eintreten ohne Gegenstimme
beschloss und der Entwurf in der Gesamtabstimmung mit Dreiviertelmehrheit
angenommen wurde, formierte sich im Nationalrat Widerstand. Eine bürgerliche
Kommissionsmehrheit empfahl der grossen Kammer, nicht auf die Vorlage einzutreten.
Kommissionssprecher Rösti (svp, BE) argumentierte, die Schweiz verfüge bereits über
ausreichend Instrumente zum Landschaftsschutz. Darüber hinaus bestünden bereits
internationale Abkommen zum Schutz der Landschaft, womit es keiner zusätzlichen
Regelung bedürfe. Des Weiteren befürchtete die Mehrheit der UREK-NR, dass die
Landschaftskonvention im Falle der Ratifizierung als Rechtfertigung für eine zusätzliche
Verschärfung der bestehenden Vorschriften herbeigezogen werden könnte. Die
Befürworter der Vorlage stützten sich auf die Argumentation des Bundesrates, wonach
die Ratifikation der Konvention für die Schweiz weder rechtliche, noch finanzielle oder
personelle Konsequenzen nach sich ziehen würde und betonten die Wichtigkeit der
Bewusstseinsförderung im Hinblick auf ein nachhaltiges Verständnis des
Landschaftsbegriffs. Eintreten auf die Vorlage wurde mit 89 zu 86 ohne Enthaltungen
äusserst knapp und hauptsächlich bedingt durch Absenzen in den SVP-Reihen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2012
MARLÈNE GERBER
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beschlossen. Für die Ratifizierung der Konvention sprachen sich sodann die
geschlossenen Fraktionen der Grünen, der Grünliberalen und der SP aus. Dabei
erhielten sie Unterstützung von der halben BDP und der halben CVP/EVP-Fraktion. In
der Herbstsession gelangte das Geschäft zur Gesamtabstimmung zurück an den
Nationalrat, wo nun von einer knappen Kommissionsmehrheit aus Mitte-Links ein
Antrag auf Annahme der Vorlage vorlag. Dieser wurde begleitet von einem starken,
ablehnenden Minderheitsantrag aus dem bürgerlichen Lager der Kommission. Letzterer
vermochte jedoch nicht zu überzeugen und der Nationalrat sprach sich mit 100 zu 85
Voten in der Gesamtabstimmung deutlicher für die Konvention aus, als dies aufgrund
des knappen Ergebnisses zum Eintretensbeschluss zu erwarten gewesen wäre.
Ausschlaggebend dafür war ein Umschwenken einzelner Mitglieder der BDP- und
CVP/EVP-Fraktion. Unter diesen Vorbedingungen passierte die Landschaftskonvention
auch die Schlussabstimmung in beiden Räten problemlos, wonach der Bundesrat bei
unbenutztem Verstreichen der Referendumsfrist ermächtigt wird, das Abkommen zu
ratifizieren. 3

1) FF, 2010, p. 6053; DETEC, communiqué de presse, 1.10.10.
2) Vernehmlassungsunterlagen einsehbar unter www.admin.ch.
3) AB SR, 2012, S. 253 ff. und 935, AB NR, 2012, S. 781 ff., 1385 ff. und 1818, NZZ, 1.6.12.
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